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§ 1626 BGB 
Elterliche Sorge, Grundsätze 
 

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). 
Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das 
Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). 

 
 
 
 
§ 1631 BGB 
Inhalt und Grenzen der Personensorge 
 

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu 
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 

 
 
 
 
§ 1 JuSchG 
Begriffsbestimmungen 
 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
1.  sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2.  sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3.  ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person 

nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
4.  ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder 

zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person 
Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im 
Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut. 

 
 
 
 
§ 2 JuSchG 
Prüfungs- und Nachweispflicht 
 

(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte Person 
ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung auf Verlangen 
darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die Berechtigung zu 
überprüfen. 

 
 
 
 
§ 5 JuSchG 
Tanzveranstaltungen 
 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden. 

 


